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Neues aus dem Recht

Halteplätze für Fahrende
Die unterschiedliche Handhabung stellt laut Bundesgericht weder 

eine Grundrechtsverletzung noch eine Diskriminierung dar.
Text: Ursula Christen, Dozentin FH für Soziale Arbeit, und Stefanie Kurt, Assistenzprofessorin FH für Soziale Arbeit

Das Bundesgericht hat am 13. Februar 
20191 entschieden, dass das Neuen
burger Gesetz2 zu den Halteplätzen von 
Fahrenden keine Diskriminierung be
inhalte und auch nicht weitere Grund
rechte verletze. In Kraft seit dem 20. Fe
bruar 2018, sieht das Gesetz drei 
verschiedene Halteplätze vor: für 
schweizerische Fahrende Stand und 
Durchgangsplätze mit grosszügigerer 
Infrastruktur und für ausländische Grup
pen sogenannte Transitplätze. Das Ge
setz unterscheidet schliesslich zwischen 
legalen und illegalen Lagerplätzen, wo
bei für letztere auch Räumungsbestim
mungen bestehen. 

Gegen dieses Gesetz legten zivilge
sellschaftliche Organisationen letztins

tanzlich Rekurs beim Bundesgericht ein. 
Sie machten eine Verletzung des Prinzips 
der Gleichbehandlung (Art. 8 BV), des 
Schutzes der Familie (Art. 13 BV, Art. 8 
Abs. 1 EMRK) und von prozeduralen Be
stimmungen geltend. Weiter würden 
dadurch das Recht auf Zugang zu einem 
Gerichtsverfahren (Art. 29, Art. 29a BV, 
Art. 6 EMRK) und die Wirtschaftsfreiheit 
(Art. 27 BV) beschnitten. Das Bundesge
richt wies alle Punkte ab und erläuterte, 
dass die Unterscheidung zwischen Hal
teplätzen für schweizerische Fahrende 
und «andere» keine Diskriminierung 
darstelle. Es ist spannend, anhand dieses 
Urteils und der eingebrachten Rekurse 
das unterschiedliche Verständnis von 
Diskriminierung zu analysieren.3

Fussnoten

1  Bundesgerichtsentscheid 1C_188/2018 
vom 13. Februar 2019

2  Loi cantonale neuchâteloise sur le stati-
onnement des communautés nomades

3  Vgl. dazu auch SozialAktuell 7/8, 2019: 
«Wenn die Jungen feiern, haben wir 
Angst.» Im bernischen Gampelen tref-
fen Vergangenheit und Gegenwart von 
 Fahrenden in der Schweiz aufeinander. 
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